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Protokoll 
der DKBC – Classic Konferenz 

am 02. April 2016, Kegelbahn Lenting, Am Bergfürst 2, 
85101 Lenting 

 
 
Beginn der Sitzung: 11:00 Uhr 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 

Verteiler: Mitglieder der Classic-Konferenz 

Tagesordnung 

1.    Begrüßung und Eröffnung durch den Präsidenten des DKBC  

2.    Totenehrung  

3.    Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Stimmrechte  

4.    Ehrungen  

5.    Genehmigung des Protokolls vom 28.03.2015  

6.    Berichte   

• 6.1. Präsident des DKBC  

• 6.2. Vizepräsidenten des DKBC  

• 6.3. Schatzmeisterin des DKBC  

• 6.4. Sportdirektor des DKBC  

• 6.5. stellvertretender Sportdirektor 

• 6.6. Vorsitzende DKBC – Jugend  

7.     Entgegennahmen der Prüfungsberichte der Rechnungsprüfer 

8.     Aussprache zu den Berichten  

9.     Genehmigung der Haushaltrechnung des abgelaufenen Jahres 2015 

10.   Entlastung des Präsidiums  

11.   Bestätigung der Vorsitzenden der DKBC Jugend   

11.1.Bestätigung der stellvertretenden Vorsitzenden der Jugend  

12.   Bestimmung einer Wahlkommission gemäß Ziffer 13.5. DKBC-Satzung 

13.   Wahl der Präsidiumsmitglieder, ausgenommen des Vorsitzenden der DKBC– Jugend   
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14.   Wahl der Mitglieder des Rechtsorgans (DKBC-Rechtsausschuss)  

15.   Wahl der Rechnungsprüfer  

16.   Beratung und Genehmigung des Haushaltsentwurfs 2016 

17.   Festsetzung der Beiträge der ordentlichen Mitglieder, einschließlich der Höhe  

         und Fälligkeit   eines Sonderbeitrages 

18.   Anträge  

• Antrag 1 – Änderung Satzung 

• Antrag 2 -  Änderung Satzung 13.8 

• Antrag 3 – Änderung Finanzordnung 5.3 

• Antrag 4 – Auflösung Bundesligen 100/200 Wurf 

• Antrag 5 -  Änderung der SpO Teil B, 1.2 b.) – Kugelpässe  

• Antrag 6 -  Änderung RVO 4.4 

• Antrag 7 -  Bestätigung der Jugendordnung 

• Antrag 8 -  LV Hessen, Änderung SpO Teil A 7 

• Antrag 9 –  LV Hessen, Änderung SpO Teil B 2.2.8 

• Antrag 10 – LV Bayern, Auflösung Bundesligen 100/200 Wurf 

• Antrag 11 – LV Bayern, Änderung Satzung 13.8 

• Antrag 12 -  LV Bayern, Änderung Satzung 14.2 Punkt 6 

• Antrag 13 -  LV Bayern, Änderung Satzung 14.2 Punkt 5 

• Antrag 14 – LV Sachsen Anhalt, Neufassung SpO Teil A 

• Antrag 15 – LV Thüringen, Einordnung Bundesligamannschaften 

100/200 Wurf 

• Antrag 16 -  LV Thüringen, Einbeziehung 

Bundesligamannschaften 100/200 Wurf 

19.    Verschiedenes 

20.    Schlusswort des Präsidenten des DKBC 

 
TOP  1 Begrüßung und Eröffnung 
Jürgen Franke begrüsst Herrn BM Christian Tauer, Präsident Dieter Prenzel, Vizepräsident 
Sport DKB Uwe Oldenburg, DBU Präsident, Dieter Rechenberg, Ehrenrat Erwin Siebert und 
Norbert Selzer, Präsident WNBA Thomas Berk, Präsident NBC Siegfried Schweikert. 
Entschuldigt ist Ehrenrat Ernst Krenauer und Ehrenmitglied Franz Anderlik. Jürgen Franke 
weist darauf hin, dass Antrag 4 zurückgestellt wird und an den LSR übergeben wird. 
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Die Classic-Konferenz wurde form- und fristgerecht einberufen und vom Präsidenten und 
Versammlungsleiter Jürgen Franke für eröffnet erklärt. 
 
Jürgen Franke übergibt das Wort an Bürgermeister Christian Tauer, der seine Grußworte an 
die Mitglieder der Classic Konferenz richtet. Dieter Prenzel begrüßt ebenfalls alle 
Anwesenden und weist darauf hin, dass Ernst Lange als DKB Schatzmeister auch anwesend 
ist. Dieter Prenzel lobt die gute Arbeit des DKBC Präsidiums der letzten 3 Jahre, in sportlicher 
sowohl als auch in finanzieller Hinsicht. Dieter Prenzel gibt ebenso ein großes Lob an die 
Delegierten der Landesverbände, die in ihren Landesverbänden eine sehr gute Arbeit leisten 
– ohne sie wäre alles so nicht möglich. Dieter Prenzel wünscht allen ein „gutes Händchen“ 
für die Neuwahlen beim DKBC heute. Am 07. Mai 2016 ist die Bundesversammlung in 
Mahlow, auch da wird es beim DKB Veränderungen geben, da er selbst sein Amt nach 12 
Jahren niederlegen wird. Das DKB Präsidium wird als Nachfolger Uwe Oldenburg 
vorschlagen, Dieter Rechenberg und Franz Schumacher als Vizepräsidenten. Weiterhin 
informiert Dieter Prenzel darüber, dass eine Arbeitsgruppe „Zukunft DKB“ gegründet wurde. 
Das vorläufige Ergebnis bzw. den Bericht dieser Arbeitsgruppe wird bei der 
Bundesversammlung bekannt gegeben. Als weitere Information erhalten die Mitglieder, dass 
der DKB am 18.03.16 den Landesverband Nordbaden mit sofortiger Wirkung aufgenommen 
hat. Vorsitzender des Landesverbandes ist  Gerhard Schmidt, 2. Vorsitzender ist Harald Seitz. 
  
Jürgen Franke gibt bekannt, dass Michael Hohlfeld, Pressereferent, Aufnahmen und Notizen 
während der Classic Konferenz machen wird, die dann auf unserer HP veröffentlicht werden.  
 
Zur Erstellung des Protokolls werden Tonaufnahmen gemacht. Jürgen Franke fragt die 
Mitglieder, ob es dazu Einwände gibt. Seitens der Mitglieder kommen dazu keine 
Einsprüche. 
 
TOP 2 Totenehrung 
Stellvertretend für alle Keglerinnen und Kegler, die uns im letzten Jahr verlassen haben, 
werden Klaus Moser, DKBC Ehrenratsmitglied und  Friederich Beck Schiedsrichterwart in 
Bayern genannt. 
 
Die Mitglieder erheben sich zum Gedenken.  
 
 
TOP 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Stimmrechte 
Günter Geibel, Mitglied der Mandatsprüfungskommission, gibt die Stimmverteilung bekannt: 
 
Es erfolgt die Feststellung der Stimmberechtigung auf Grundlage der Mitgliedermeldung der 
Landesverbände zum 01.01.2016. Demnach ergibt sich für die Classic-Konferenz folgende 
Stimmverteilung: 
 

- Präsidium des DKBC     =     7 Stimmen 
- Landesvorsitzende/-Präsidenten  =   11  Stimmen 
- Delegierte der Landesverbände     =   31 Stimmen 

             Gesamt   =   49 Stimmen 
 
Einfache Mehrheit  25 Stimmen, die 2/3 Mehrheit bei  34 Stimmen. 
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Niedersachen und WKV fehlen entschuldigt  
 
Die Beschlussfähigkeit der Versammlung wird somit festgestellt. 
 
 
TOP 4 Ehrungen  
Jürgen Franke und Dieter Prenzel verleihen dem Spielleiter der Bundesliga, Robert Rammler, 
das DKB Verdienstabzeichen in Silber. Ausbildungsreferent, Werner Buchs, erhält das DKB 
Verdienstabzeichen in Bronze, das zu einem späteren Zeitpunkt verliehen wird, da Werner 
Buchs heute aus familiären Gründen nicht anwesend sein kann.  
 
TOP 5 Genehmigung des Protokolls vom 28.03.2015 
Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
 
TOP 6 Berichte 

• 6.1. Präsident  

Jürgen Franke ergänzt, dass es dem Präsidium in den letzten 3 Jahren leider nicht 
gelungen ist, die Ideen wie das Gütesiegel und die DKBC Fördermitgliedschaft in die 
Breite zu tragen und die Basis davon zu überzeugen, dass dies vor allem dem Kegelsport 
hilft. Um dieses Ziel zu erreichen, ist für die Zukunft geplant, eine Person beim DKBC zu 
„installieren“, der die Ideen in die Länder und Clubs trägt und solche Dinge wie 
Gütesiegel usw. im Detail erläutert. Wie bekannt ist, ist inzwischen Thomas Berk WNBA 
Präsident, und wird daher auch nicht mehr als Vizepräsident für den DKBC antreten. 
Jürgen Franke bedankt sich für seine geleistete Arbeit in den letzten 4 Jahren und 
überreicht ein kleines Präsident. Ulrike Klaus bedankt sich auch im Namen der Jugend 
auch ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und übergibt ebenfalls ein Präsident.  

 

• 6.2. Vizepräsidenten 

Franz Schumacher 

Franz Schumacher informiert darüber, dass die Urteile in Sachen DKBC gegen LV Hessen 
und DKBC gegen Baden - Nord gesprochen wurden, sich aber noch in den 
Berufungsfristen befinden. Zwischenzeitlich hat der Landesfachverband Hessen beim 
zuständigen Oberlandesgericht Berufung gegen das Urteil eingelegt. Das Landgericht 
hatte in seinem Urteil den Landesfachverband Hessen zur Bezahlung der für 2013 
geforderten Beiträge verurteilt. Gegen dieses Urteil hat der Landesfachverband Hessen 
beim Oberlandesgericht Frankfurt Berufung eingelegt. Die Berufungsbegründung ist bis 
jetzt bei unserem Rechtsanwalt nicht eingegangen. Das Amtsgericht Heidelberg hat in 
seinem Urteil den Anspruch des DKBC auf Bezahlung der ausstehenden Kosten für das 
Verfahren vor dem Rechtsausschuss des DKBC zurückgewiesen. Gegen dieses Urteil hat 
der DKBC Berufung beim Landgericht Heidelberg eingelegt. Die Berufungsbegründung 
wurde an das zuständige Gericht übersandt. 
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.  

Thomas Berk 

Thomas Berk ergänzt seinen Bericht mit einem kurzen Rückblick der letzten WNBA 
Konferenz in Abu Dhabi, sowie zu einigen Rechtssachen der NBC.  
Thomas Berk merkt an, dass im Grunde genommen die Kegelbahn in Lenting für die 
Classic Konferenz  eine „Notlösung“ gewesen ist, da in Bamberg nichts „bezahlbares“ 
gefunden werden konnte, aber im Grunde genommen sollten solche Versammlungen 
viel öfter auf Kegelbahnen stattfinden. In den letzten 4 Jahren wurde der nationale und 
internationale Kegelsport neu gestaltet und alle relevanten Beschlüsse, ob beim LSR oder 
der Classic Konferenz, die den Kegelsport in Deutschland verändert haben, friedlich 
geschlossen und umgesetzt. Thomas Berk ist stolz und dankbar die letzen 4 Jahre für den 
Kegelsport als Präsidiumsmitglied gearbeitet zu haben. Thomas Berk bedankt sich bei 
allen Weggefährten für die geleistete Arbeit und schließt seine Ergänzung zu seinem 
Bericht mit seinem Lieblingszitat aus der Sportordnung A: „Bestimmungen dieser 
Sportordnung beruhen auf den ungeschriebenen Gesetzen der sportlichen Fairness“. 
Thomas Berk gibt seine Stimmrechte als Vizepräsident zurück.  
 
Somit ändern sich die Stimmrechte wie folgt: 

Gesamtstimmen: 48  

Einfache Mehrheit: 25 

2/3 Mehrheit: 33 

 

• 6.3. Schatzmeister 
Irene Krenauer hat keine Ergänzung 

• 6.4. Sportdirektor 
Harald Seitz möchte zu einem Ereignis, das sich eine Woche vor der CK ergeben hat 
noch etwas sagen. Es betrifft das heutige Aufstiegsspiel, das in Mutterstadt 
stattfindet. Dazu kam vom LV Hessen eine Information auf deren Homepage, die mit 
dem Satz beginnt: „Die Sektion Classic im HKBV hat in Abstimmung mit dem DKBC 
folgende Regelung getroffen: ……“  Harald Seitz sagt dazu, dass das nicht der 
Wahrheit entspreche, denn es wurde mit dem DKBC nichts abgesprochen. Harald 
Seitz spricht den Sektionsvorsitzenden Classic vom HKBV, Jörg Engel, nun direkt an 
und bittet darum, folgendes an seinen Landesverband mitzunehmen: „Die Art und 
Weise wie der HKBV mit seinen Mannschaften, die 120 Wurf spielen wollen, umgeht, 
ist beschämend. Wenn man sich überlegt, dass im LV Hessen erst am 9. April 2016 
der letzte Spieltag ist, ist es für Mannschaften die 120 Wurf spielen, so gut wie nicht 
möglich an den Aufstiegsspielen des DKBC teilzunehmen – das ist absolut 
kontraproduktiv für den Kegelsport“.  
 Harald Seitz stellt den Anwesenden einen neu gedrehten Image- und Erklärfilm vor 
und ergänzt, dass der Film  eigentlich nicht für Kegler gedacht sei, denn die wissen 
wie das Kegeln geht, sondern für Interessierte und Journalisten. Die Filme werden 
den Landesverbänden für ihre Homepage zur Verfügung gestellt und ebenfalls in 
YouTube und Facebook eingestellt. Der Kegelsport erlebt, seiner Meinung nach, eine 
Neuentwicklung und einen Aufschwung.  RTL und Sport 1 sind auf den KV 



Seite 6 von 15 

Liedolsheim zugekommen und haben gefragt,  ob sie die WM live übertragen können. 
Die Fernsehsender zeigen immer mehr Interesse am Kegelsport.  
 

• 6.5. Stellvertretender Sportdirektor 

Karl Welker hat keine Ergänzung 
 

• 6.5. Vorsitzende Jugend 

Ulrike Klaus hat keine Ergänzung 

 

TOP 7 Entgegennahme des Prüfungsberichtes der Rechnungsprüfer 

Siegfried Röder verliest den Kassenbericht, der diesem Protokoll mit angehängt wird.  

TOP 8 Aussprache zu den Berichten 

Jörg Engel, LV Hessen, findet es sehr beschämend was Harald Seitz hier bei der Konferenz 
über Hessen so öffentlich macht, da man dies auch telefonisch hätte klären können. 
Weiterhin bemängelt Jörg Engel, dass der Sachverhalt so dargestellt werde, als ob es keine 
Absprache gegeben hätte, denn hätte es keine Absprache gegeben, hätte der LV Hessen den 
KV Hainstadt nicht melden können. Harald Seitz sagt dazu, man habe lange diesen Schritt 
überlegt, jedoch habe er im Vorfeld nicht reagiert, da er die Befürchtung hatte, dass es dem 
KV Hainstadt dadurch schwer gemacht werden würde in die 120er Liga aufzusteigen. Harald 
Seitz: „Es gab definitiv KEINE Absprache.“ Robert Rammler ergänzt, dass Margit Köhler bei 
ihm angerufen habe, dass der KV Hainstadt zwar gerne an den Aufstiegsspielen teilnehmen 
würde, aber der LV Hessen seine Spielpläne nach der DCU ausgerichtet hat, somit ist der 
letzte Spieltag erst am 09./10. April 2016. 
 
Margot Petzel hinterfragt den Satz in Jürgen Frankes Bericht: “Medizin und Technik ist zur 
Standartbestimmung der Sportler in Anwendung“.  Jürgen Franke: Mit einigen Sportlern aus 
dem Nationalkader werden an den Universitäten Leistungsdiagnostiken gemacht.  
 
Holger Zurek bemängelt, dass es jedes Jahr 40-45% Abweichung der Etatplanung zum 
tatsächlichen Ergebnis gibt. Harald Seitz: Die Planung im sportlichen Bereiche ist sehr 
schwer, wie jetzt auch z.B. bei der WM 2016 in Kroatien. Unser Cheftrainer und unsere 
Nationaltrainer sind immer bemüht so günstig wie möglich alles zu planen und zu 
organisieren.  
 
Margot Petzel, LV Bayern: Im Bericht von Irene Krenauer steht geschrieben, dass der 
Etatvorschlag sehr eng und straff erstellt wurde, dies erwarte man auch von einem 
Schatzmeister, aber eine Beitragserhöhung komme nicht in Frage, wenn die Gelder nicht 
mehr reichen. Jeder Landesverband muss rechnen und mit den Geldern auskommen, die 
einem zur Verfügung stehen. Zu Franz Schumachers Bericht hinterfragt Margot Petzel, ob 
denn nicht alle Landesverbände den Fragebogen, der im Auftrag der Arbeitsgruppe „Zukunft 
DKB“ von der Führungsakademie an die Landesverbände verschickt wurde, geantwortet 
haben. Franz Schumacher antwortet darauf, dass leider nicht alle Landesverbände diesen 
Fragebogen zurückgeschickt haben. Margot Petzel findet dieses Verhalten schlichtweg 
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unverschämt. Franz Schumacher verweist auf die Bundesversammlung, wo diese 
Angelegenheit ausführlich thematisiert werden wird.  
 
Harald Seitz bezieht sich auf die Aussage „Steckenpferd“ von Margot Petzel: Harald Seitz 
habe ein noch viel größeres „Steckenpferd“ und dies ist der „Kegelsport im DKBC“, denn 
wenn es den DKBC nicht mehr gibt, gibt es keine Nationalmannschaft und keine Clubs mehr. 
Margot Petzel erwidert darauf, dass die Mitglieder in Bayern nicht das Gefühl haben, dass 
das dritte „Steckenpferd“ von Harald Seitz der Sport für die Allgemeinheit und für die Länder 
sei – so wird es zumindest im LV Bayern empfunden. Nach einem längeren Zwiegespräch 
zwischen Margot Petzel und Harald Seitz schließt Jens Lehmann, LV Brandenburg die 
Diskussion mit den Worten ab: „ Die Zusammenarbeit mit dem DKBC kann gar nicht besser 
sein. Es gibt eine fachliche Frage, dazu gibt es eine Antwort, die wird sofort von der 
Geschäftsstelle verteilt. Ich sehe überhaupt kein Problem, dass wir uns selbst mit dem DKBC 
so darstellen, wie wir uns zurzeit darstellen. Brandenburg kann gar nichts besseres 
passieren, als dass wir einen DKBC und einen starken Sportdirektor haben, der Ordnungen 
und Satzungen vorschlägt, die dann im Land umgesetzt werden. Ich kann diese Vorwürfe 
und diese Diskussion überhaupt nicht vertreten und verstehen.“  
 
Werner Kießling bezieht sich auf den Bericht von Jürgen Franke in dem er von der 
Präsidentenkonferenz berichtet, explizit auf die Abschaffung 100/200 Wurf. Ist die 
Präsidentenkonferenz ein neuerdings obligatorisches Werkzeug und gibt es eine Agenda 
dafür?  Jürgen Franke antwortet darauf, dass in der Vergangenheit oftmals eine fehlende 
Kommunikation bemängelt wurde, daher wurde das Präsidententreffen von ihm erstmals 
vor 3 Jahren ins Leben gerufen, um die Transparenz zu leisten, die vom Präsidium erwartet 
wird. Es ist ein Gremium wo man sich austauschen kann. Beim letzten Treffen  wurde eben 
auch über das Thema 100/200 Wurf geredet, aber es wurde keinesfalls etwas beschlossen. 
Holger Zurek, Südbaden, findet das Präsidententreffen sehr positiv.  
 
Harald Seitz teilt noch mit, dass die Firma Ahlborn und Tickaroo Sponsoren des neuen Image 
–und Erklärfilm sind. Weiterhin teilt er mit, dass die Einnahmen vom Livestream der WM 
2017 in Dettenheim durch 3 geteilt werden – Liedolsheim, Tickaroo und DKBC.  
 
TOP 9 Genehmigung der Haushaltsrechnung des abgelaufenen Jahres 2015 
 
Haushaltsrechnung wird einstimmig angenommen.  
 
TOP 10 Entlastung des Präsidiums 
 
Norbert Selzer, Ehrenrat, bedankt sich beim Präsidium für die geleistete Arbeit in den letzen 
3 Jahren und bittet die Mitglieder um Entlastung des Präsidiums. 
Das Präsidium wird einstimmig entlastet.  
 
TOP 11  Bestätigung der Vorsitzenden der DKBC Jugend   
Vorsitzende der Jugend, Ulrike Klaus, wird einstimmig bestätigt 
 
11.1.Bestätigung der stellvertretenden Vorsitzenden der Jugend  
Jeannette Bachert wird einstimmig bestätigt 

 



Seite 8 von 15 

TOP 12   Bestimmung einer Wahlkommission gemäß Ziffer 13.5. DKBC-Satzung 
Jürgen Franke schlägt Dr. Rolf Schubert für die Wahlkommission vor, sowie Jens Lehmann 
und Erwin Siebert  
Dr. Schubert, Jens Lehmann, Erwin Siebert werden einstimmig zu den Mitgliedern der 
Wahlkommission gewählt. Vorsitzender der Wahlkommission ist Jens Lehmann. 
 
Die vorgenannten nehmen die Wahl an. 
 
Jürgen Franke übergibt die Versammlungsleitung an die Wahlkommission. 
 
TOP 13  Wahl der Präsidiumsmitglieder, ausgenommen des Vorsitzenden der  

   DKBC– Jugend   
 

Es stehen zur Wahl:   Präsident, Vizepräsidenten, Schatzmeister 
 
Es stellen sich zur Wahl: Jürgen Franke, Franz Schumacher, Wolfram Beck, Harald Seitz,  

       Karl Welker, Irene Krenauer 
 

Rechnungsprüfer:  Yvonne Schneider, Anke Schuster, Siegfried Röder 
 
Jens Lehmann macht den Vorschlag én Block das Präsidium zu wählen, dies  wird von der 
Versammlung abgelehnt. Jede Person wird einzeln gewählt.  
 
Jürgen Franke stellt sich für das Amt des Präsidenten zur Wahl, weitere Vorschläge gibt es 
keine.  
 
Jürgen Franke wird mit 46 JA-Stimmen, 2 NEIN Stimmen  gewählt. 
 
Franz Schumacher stellt sich für das Amt des Vizepräsidenten zur Wahl, weitere Vorschläge 
gibt es keine.  
 
Franz Schumacher wird einstimmig gewählt.  
 
Werner Kießling, LV Sachsen, fragt nach, wie es kommt, dass Wolfram Beck kandidiert und 
möchte wissen, wie er sich sein Amt als Vizepräsident vorstellt. Wolfram Beck: Er wurde bei 
der WM 2015 in Speichersdorf das erste Mal gefragt, ob er den Posten übernehmen wolle, 
ist Organisator im Hintergrund und versucht mit sachlichen Argumenten zu arbeiten, Resort 
wird von Thomas Berk übernommen. Wolfram Beck versichert, dass er versuchen werde  die 
Arbeit als Vizepräsident  gut zu machen.  
 
Wolfram Beck stellt sich für das Amt des Vizepräsidenten zur Wahl, weitere Vorschläge gibt 
es keine.   
 
Wolfram Beck wird mit 36 JA-Stimmen, 8 NEIN-Stimmen, 4 Stimmen Enthaltung gewählt 
 
 
 



Seite 9 von 15 

Irene Krenauer stellt sich für das Amt der Schatzmeisterin zur Wahl, weitere Vorschläge gibt 
es keine.   
 
Irene Krenauer wird einstimmig gewählt.  
 
Harald Seitz  stellt sich für das Amt des Sportdirektors zur Wahl, weitere Vorschläge gibt es 
keine.   
 
Harald Seitz  wird mit 35 JA-Stimmen, 13 NEIN-Stimmen 
 
Karl Welker  stellt sich für das Amt des stellvertretenden Sportdirektors zur Wahl, weitere 
Vorschläge gibt es keine.   
 
Karl Welker   wird mit 47 JA-Stimmen, 1 Enthaltung gewählt 
 
Jürgen Franke, Irene Krenauer, Franz Schumacher, Wolfram Beck, Harald Seitz, Karl Welker 
nehmen die Wahl an.  

 
TOP 14.   Wahl der Mitglieder des Rechtsorgans (DKBC-Rechtsausschuss)  
 
Es stellen sich zur Wahl:  Günter Geibel, Bernd Herrmann, Edith Heckmann, 

Bernhard Lissmann, Ingo Trümer 
 
Von den nicht anwesenden Personen, Bernhard Lissmann und Bernd Herrmann liegen 
Bereitschaftserklärungen vor. 
 
Jens Lehmann macht der Versammlung den Vorschlag, die Mitglieder des Rechtsausschusses  
én Block zu wählen, damit ist die Versammlung einverstanden.  
 
Günter Geibel, Bernd Herrmann, Edith Heckmann, Bernhard Lissmann, Ingo Trümer 
werden  einstimmig gewählt  
 
Die vorgenannten Personen nehmen die Wahl an.  
 
TOP 15.   Wahl der Rechnungsprüfer  
 
Es stellen sich zur Wahl: Yvonne Schneider, Siegfried Röder, Anke Schuster 
 
Von der nicht anwesenden Person, Yvonne Schneider, liegt eine Bereitschaftserklärung vor. 
 
Jens Lehmann macht der Versammlung den Vorschlag die Rechnungsprüfer  én Block zu 
wählen, damit ist die Versammlung einverstanden.  
 
Yvonne Schneider, Siegfried Röder, Anke Schuster werden einstimmig gewählt. 
 
Die vorgenannten Personen nehmen die Wahl an.  
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Der Präsident, Jürgen Franke, übernimmt die Versammlungsleitung 
 
TOP 16.   Beratung und Genehmigung des Haushaltsentwurfs 2016 
 
Haushaltsentwurf wird einstimmig angenommen 
 
TOP 17.   Festsetzung der Beiträge der ordentlichen Mitglieder, einschließlich der Höhe 
               und Fälligkeit  eines Sonderbeitrages 
 

Jürgen Franke teilt der Versammlung mit, dass das Präsidium keine Beitragserhöhung und 
keine Sonderbeiträge beantragen wird. 
  
 

TOP 18.   Anträge  
Antrag 1: Änderung Satzung 
 

Franz Schumacher stellt nachstehenden Antrag der Versammlung vor: 

Alt:  1. Name, Sitz und Rechtsform  

Der Deutsche Keglerbund Classic e.V. – Kurzbezeichnung DKBC – ist der 
Disziplinverband für den Kegelsport ”Classic” in der Bundesrepublik Deutschland.  

Der DKBC wurde am 09.09.2000 gegründet, hat seinen Sitz in Öhringen und ist im 
Vereinsregister des Amtsgerichts Öhringen unter der Nummer VR 300 eingetragen. Er 
erhält den Zusatz e.V.  

Neu: 1. Name, Sitz und Rechtsform  

Der Deutsche Keglerbund Classic e.V. – Kurzbezeichnung DKBC – ist der 
Disziplinverband für den Kegelsport ”Classic” in der Bundesrepublik Deutschland.  

Der DKBC wurde am 09.09.2000 gegründet, hat seinen Sitz in Wüstenrot und ist im 
Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer VR 580 300 
eingetragen. Er erhält den Zusatz e.V. 

 

Begründung: 
Durch die Verlegung der Geschäftsstelle nach Wüstenrot hat sich der Sitz des DKBC und nach 
der Vereinsregisterreform auch das zuständige Amtsgericht geändert. 
 

Der Antrag wird  einstimmig  angenommen. 
 

 

Antrag 2 -  Änderung Satzung 13.8 
 

Franz Schumacher stellt nachstehenden Antrag der Versammlung vor: 

Alt:  13.8 Vorzeitiges Ausscheiden eines Mitglieds des Präsidiums 

Scheidet der Präsident vor Beendigung der offiziellen Amtszeit aus, nimmt einer der 
beiden Vizepräsidenten bis zur nächsten Classic-Konferenz die Aufgaben des 
Präsidenten wahr.  
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Scheidet ein Vizepräsident, der Schatzmeister oder der Sportdirektor vorzeitig aus, 
ernennt das Präsidium kommissarisch einen Ersatzmann, der auf der nächsten 
Classic-Konferenz entweder zu bestätigen oder durch eine neu gewählte Person zu 
ersetzen ist  

Neu: Scheidet der Präsident vor Beendigung der offiziellen Amtszeit aus, nimmt einer der 
beiden Vizepräsidenten bis zur nächsten Classic-Konferenz die Aufgaben des 
Präsidenten wahr.  

Scheidet ein Vizepräsident, der Schatzmeister, der Sportdirektor oder der 
stellvertretende Sportdirektor vorzeitig aus, ernennt das Präsidium kommissarisch 
einen Ersatzmann, der auf der nächsten Classic-Konferenz entweder zu bestätigen 
oder durch eine neu gewählte Person zu ersetzen ist. 

Alt:  14.2 Zusammensetzung 

Dem Ländersportrat gehören stimmberechtigt an:  

 jeweils ein stimmberechtigter Vertreter (in der Regel der Sportwart) je 
Landesverband, 

 der Sportdirektor Classic, 

 der stellvertretende Sportdirektor Classic, der vom Präsidium im Rhythmus 
der Wahlen der Classic-Konferenz eingesetzt wird und durch die Konferenz zu 
bestätigen ist, 

Neu:  14.2 Zusammensetzung 

Dem Ländersportrat gehören stimmberechtigt an:  

 jeweils ein stimmberechtigter Vertreter (in der Regel der Sportwart) je 
Landesverband, 

 der Sportdirektor Classic, 

 der stellvertretende Sportdirektors Classic 

Begründung: 
Mit der Aufnahme des stellvertretenden Sportdirektors mit Stimmrecht in das Präsidium des 
DKBC und der damit verbundenen Wahl durch die Classic-Konferenz sind diese formellen 
Änderungen in der Satzung erforderlich.  
 

Der Antrag wird  einstimmig  angenommen. 
 

Antrag 3 – Änderung Finanzordnung 5.3 
Franz Schumacher stellt nachstehenden Antrag der Versammlung vor: 

Alt: 
5.3. 
Verfügungen über das Bankkonto dürfen nur gemeinsam von zwei zeichnungsberechtigten 
Personen vorgenommen werden. 
Neu: 
5.3  
Verfügungen über das Bankkonto darf der Schatzmeister bis zur Höhe von 20.000,00 Euro 
alleine vornehmen. 
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5.3.1 
Verfügungen über das Bankkonto bis zur Höhe von 50.000,00 Euro darf der Schatzmeister 
nur gemeinsam mit einem geschäftsführenden Präsidiumsmitglied vornehmen. 
5.3.2 
Verfügungen über das Bankkonto über 50.000 Euro hinaus sind nur der Classic-Konferenz 
vorbehalten. 
 
Begründung: 
Nach der alten Fassung kann der Schatzmeister immer nur gemeinsam mit dem Präsidenten 
über das Bankkonto verfügen. Dies würde bedeuten, dass der Schatzmeister jede 
Verfügung/Überweisung den Präsidenten mit unterschreiben lassen müsste. Das ist 
praktisch nicht durchführbar und erfordert einen übermäßig hohen Verwaltungsaufwand. 
 
Der Antrag wird  mit 45 JA-Stimmen und 3 NEIN-Stimmen angenommen. 
 
 

Antrag 4 – Auflösung Bundesligen 100/200 Wurf 
 

Werner Kießling, LV Sachsen, schlägt vor, dass wenn das Präsidium diesen Antrag 
zurücknehmen würde, könnte man dieses Thema unter Antrag 10 abhandeln.  
Antrag 4 wird zurückgestellt und wird nach Antrag 10 behandelt.   
 
Antrag 5 -  Änderung der SpO Teil B, 1.2 b.) – Kugelpässe  
Dieser Antrag wird vom Präsidium zurückgezogen. Jürge Franke erläutert, dass sich die DKB 
mbH in Liquidation befindet und die Angelegenheit mit den Kugelpässen noch geklärt 
werden muss. Ggf. muss zur Bundesversammlung ein Dringlichkeitsantrag gestellt werden, 
dass ein Beschluss von 1998 zurückgenommen wird. Margot Petzel, LV Bayern, stellt richtig, 
dass zuerst Dieter Prenzel und Uwe Oldenburg mit dem geschäftsführenden DKB Präsidium 
reden muss, ob der Vertrag mit der Firma Waldhauer gekündigt wird.  
 
Antrag 6 -  Änderung RVO 4.4 
Franz Schumacher stellt nachstehenden Antrag der Versammlung vor: 

Änderung der Rechts- und Verfahrensordnung(RVO) 
Alt: 
4.4. 
Mit Kegelbahn- und Sportstättensperre bis sechs Monaten ist zu ahnden: 
4.4.1. … 
Neu: 
4.4 
Mit der Aberkennung des Ergebnisses und einer Spielsperre von zwei Spieltagen bzw. mit 
Startverbot oder Disqualifikation sowie Sperre für die nächste Einzelmeisterschaft im 
Folgejahr (Sportler/in) bzw. mit Spielsperre von bis zu vier Spieltagen (Trainer/Betreuer) 
wird bestraft: 
4.4.1 Wer als Spieler/in vor, ab Abgabe der Mannschaftsmeldung, während und bis zur 
Absage bzw. Ende des Wettkampfes sowie in Spielkleidung (Trikot, Sporthose/-rock) 
Alkohol zu sich nimmt. 
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4.4.2 Wer als Spieler/in vor, ab Anmeldung, während oder nach dem Spiel bei 
Einzelmeisterschaften in Spielkleidung (Trikot, Sporthose/-rock) Alkohol zu sich nimmt. 
4.4.3 Wer als Trainer oder Betreuer vor, ab Abgabe der Mannschaftsmeldung bzw. 
Anmeldung bei Einzelmeisterschaften, während oder vor Absage des Spiels bzw. Ende des 
Wettkampfes Alkohol zu sich nimmt oder einem Spieler/in Alkohol überreicht. 
4.5. 
Mit Kegelbahn- und Sportstättensperre bis sechs Monaten ist zu ahnden: 
4.5.1…. usw. 
Die folgenden Nummerierungen ändern sich entsprechend bis aus Ziffer 4.13.4. 
Ziffer 4.14.4 wird. 
Begründung: 
Es ist dringend eine Regelung in der RVO des DKBC notwendig, um den Spielleitern und den 
weiteren Rechtsinstanzen die Möglichkeit einer Ahnung zu ermöglichen, wenn ein Verstoß 
gegen Ziffer 9 der Sportordnung A (Genuss von Alkohol) vorliegt oder der Regelverstoß 
angezeigt wird. Ein Verbot,dgl. in den Sportordnungen macht nur Sinn, wenn auch 
entsprechende Ahndungsmaßnahmen in der RVO festgelegt werden.  
 

Michael Hoffmann, LV Bayern: Die Kommission wurde im Umlaufverfahren abgefragt und ist 
der Meinung, dass solche Dinge nicht im Umlaufverfahren gemacht werden können. Nach 
einer kurzen Diskussion wird über den Antrag abgestimmt. 
 
Antrag wird mit 31 NEIN-Stimmen und 17 JA-Stimmen abgelehnt.  
 
 
Antrag 7 - Bestätigung der Jugendordnung (wird dem Protokoll beigefügt) 
Ulrike Klaus weist darauf hin, dass die letzte Änderung 2005 gemacht wurde. Jetzige 
Änderungen sind alle in blauer Schrift.  
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Antrag 8 -  LV Hessen, Änderung SpO Teil A 7 (wird dem Protokoll beigefügt) 
Jörg Engel, LV Hessen,  stellt Antrag vor.  
 
Der Antrag wird mit 44 JA-Stimmen und 4 NEIN Stimmen angenommen.  
 
Antrag 9 –  LV Hessen, Änderung SpO Teil B 2.2.8 (wird dem Protokoll beigefügt) 
Jörg Engel, LV Hessen stellt Antrag vor.  
 
Ulrike Klaus: Unter Punkt SpO B 2.2.8 geht es um Wurfzahlen und nicht um die Größe der 
Kugeln wie hier im Antrag geschrieben, richtig wäre SpO  B 2.2.9 Weiterhin widerspricht 
dieser Antrag auch der SpO A 6.3 in dem eindeutig festgeschrieben ist, dass ein U14 Spieler 
nicht am Spielbetrieb der Erwachsenen  teilnehmen darf. Der Jugendvorstand hat über ein 
Jahr darum gekämpft, dass dieser Passus endlich in die Sportordnung aufgenommen wird, 
was bei der Jugendversammlung einstimmig so beschlossen wurde -> U14 müssen mit der 
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14er Kugel spielen, U10 sollen mit der 12er Kugel spielen und dürfen nur an Wettkämpfen 
ihrer Altersklasse teilnehmen.  
Als Stellungnahme zu dem Antrag sagt Ulrike Klaus, dass seit 2004 kein Antrag vom LV 
Hessen, der die Jugend betrifft an die Classic Konferenz gestellt wurde, vorab mit dem 
Jugendvorstand besprochen wurde, dies stellt eine Zusammenarbeit in Frage. Des Weiteren 
habe Jörg Engel versprochen, dass er sich darum kümmern werde, dass künftig ein 
Verantwortlicher der Jugend aus dem LV Hessen auch an den Jugendversammlungen, 
Jugendausschuss und Ländervergleichen teilnehmen werde, leider hat sich diesbezüglich 
nichts geändert. Jörg Engel erwidert darauf, dass er seinen Jugendvertreter nicht „zwingen“ 
kann an den Sitzungen und Ländervergleichen der Jugend teilzunehmen.  
 
Der Antrag wird mit  46 NEIN und  2-JA Stimmen abgelehnt. 
 
 
Antrag 10 – LV Bayern, Auflösung Bundesligen 100/200 Wurf (wird dem Protokoll 
beigefügt) 
Michael Hoffmann, LV Bayern,  stellt Antrag vor.  
 
Nach kurzer Debatte wird über den Antrag abgestimmt. 
 
Der Antrag  26 JA-Stimmen, 18 NEIN-Stimmen, 4 Enthaltungen angenommen  
 
 
Antrag 11 – LV Bayern, Änderung Satzung 13.8, (wird dem Protokoll beigefügt) 
Antrag wird von Michael Hoffmann, LV Bayern zurückgezogen 
 
 
Antrag 12 -  LV Bayern, Änderung Satzung 14.2 Punkt 6 (wird dem Protokoll beigefügt) 
M. Hoffmann stellt diesen Antrag vor.  
 
Der Antrag wird mit 39 JA-Stimmen, 5 NEIN –Stimmen, 4 Enthaltungen angenommen. 
 
 
Antrag 13 -  LV Bayern, Änderung Satzung 14.2 Punkt 5 (wird dem Protokoll beigefügt) 
Michael Hoffmann stellt Antrag vor.  
 
Der Antrag wird mit  26-NEIN Stimmen, 20 JA-Stimmen, 2 Enthaltungen abgelehnt.  
 
 
Antrag 14 – LV Sachsen Anhalt, Neufassung SpO Teil A 
Wolfram Beck, LV Sachsen-Anhalt stellt Antrag vor.  
 
Werner Kießling, LV Sachsen vertritt die Meinung, dass eine Änderung der SpO durchgängig 
gemacht werden sollte (A, B, C) und nicht alleine die SpO A.  
Harald Seitz schlägt vor, dass die bestehende Ligenkommission die Sportordnungen 
überarbeitet und zur nächsten CK vorlegt. Nach kurzen Debatten kommt die Versammlung 
überein, dass die SpO A, B und C von der Ligenkommission überarbeitet werden soll.   
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Sachsen-Anhalt zieht den Antrag zurück.  
 
 
Antrag 15 – LV Thüringen, Einordnung Bundesligamannschaften 100/200 Wurf 
Rolf Thieme, LV Thüringen zieht Antrag zurück.  
 
 
Antrag 16 -  LV Thüringen, Einbeziehung Bundesligamannschaften 100/200 Wurf (wird dem 

         Protokoll beigefügt) 
Rolf Thieme, LV Thüringen stellt Antrag vor.  
 
Nach Diskussion wird der Antrag wie folgt modifiziert: 
 
Die beiden Meister der Ligen 100/200 Wurf haben das Recht an den Aufstiegsspielen zur 
entsprechenden 2.Bundesliga 120 Wurf teilzunehmen.  
 
Der modifizierte Antrag wird mit  36 JA-Stimmen, 12 – NEIN Stimmen angenommen. 
 
TOP 19  Verschiedenes 

• Werner Kießling, LV Sachsen hat für jeden Landesverband eine Tüte mit Plakaten und 
Informationen für die anstehenden DM in Bautzen mitgebracht und bittet diese 
mitzunehmen. 

• Jörg Engel, LV Hessen fragt nach, ob das internationale Sportjahr nun geändert wird. 
Harald Seitz antwortet, dass die NBC  Konferenz erst im Mai 2016 ist, wo dieser 
Antrag auf Änderung gestellt wird.  

 
TOP 20   Schlusswort des Präsidenten des DKBC 
 
Jürgen Franke bedankt sich bei den Mitgliedern für deren Teilnahme an der Classic 
Konferenz und beendet um 15.15 Uhr die Versammlung mit einem dreifachen „Gut Holz“.  
 
 
 
 
Wüstenrot, 17. Mai 2016 
 
 
 
 

     
             Jürgen Franke       Claudia Müller 
             DKBC Präsident      Protokollantin 
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Die DKBC-Jugend hat gleichberechtigte weibliche und männliche 
Funktionsträger. Zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit verwendet 
sie in ihrer Ordnung die "männliche Schreibweise", also z.B. der 
Vorsitzende, unabhängig davon, dass diese und andere Funktionen auch 
von weiblichen Funktionsträgern wahrgenommen werden.  

 
1. Name, Zweck und Grundsätze  

 
1.1  Die DKBC-Jugend ist die Jugendorganisation im Deutschen 

Keglerbund Classic e.V., nachfolgend als DKBC-Jugend bezeichnet. 
Sie umfasst alle Kinder und Jugendliche nach der 
Altersklasseneinteilung des DKBC und ihrer gewählten und 
berufenen Vertretern. Sie vereint ihre Mitgliedsverbände in dem 
gemeinsamen Willen unter einem Dach, den gemeinnützig, 
organisierten Kegelsport „Classic“ in der Bundesrepublik 
Deutschland zu stärken und insbesondere die Kinder- und 
Jugendarbeit im Sport in ihrer ganzen Vielfalt hinsichtlich ihrer 
kulturellen, gesellschaftlichen, sowie politischen Bedeutung weiter zu 
entwickeln.    

 
1.2  Zweck: 

Die DKBC-Jugend 
 

1.2.1. und ihre Mitgliedsverbände sehen im gemeinnützig, organisierten 
Sport eine besondere Möglichkeit, Kinder und Jugendliche in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, sowie soziale Teilhabe 
und zivilgesellschaftliches Engagements junger Menschen zu 
ermöglichen.  
Die DKBC-Jugend bezweckt die Förderung der gemeinsamen 
sportlichen und überfachlichen Aufgaben der Jugenderziehung und 
Jugendpflege. 

 
1.2.2. strebt an, allen ihr angehörenden jungen Menschen zu ermöglichen, 

den Kegelsport auf Classic-Bahnen zu betreiben. Sie fördert die 
Bereitschaft zur internationalen Verständigung durch Begegnungen 
und Wettkämpfe mit ausländischen Jugendgruppen.  
Sie fördert die vorurteilsfreie Begegnung von jungen Menschen im 
Kegelsport, insbesondere unterschiedlicher Herkunft, Nationalität, 
ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Geschlecht, sexueller 
Orientierung, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
und von jungen Menschen mit Behinderung.                                                                         

 
1.2.3.  entwickelt in Zusammenarbeit mit den Organen des DKBC und den 

Jugendgremien der Mitglieder, die  Formen der sportlichen 
Jugendarbeit weiter. Sie  unterstützt die Mitglieder des DKBC in der 
Jugendarbeit. 

 
1.2.4 nimmt die Aufgaben der sportlichen Jugendarbeit im DKBC wahr. Sie 

fördert den Spitzen-, Leistungs- und Breitensport in der Jugend. 
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Bildet interessierte und geeignete Jugendliche zur Übernahme von 
Ämtern aus.  

1.2.5.  vertritt die gemeinsamen Interessen in allgemeinen Jugendfragen im 
DKBC und in den Jugendgremien des DKB. Sie wirkt in diesen 
Gremien jugendpolitisch mit. Sie will die Befähigung ihrer jungen 
Menschen zum sozialen Verhalten fördern und das gesellschaftliche 
Engagement der Jugendlichen nach den demografischen 
Grundregeln anregen. 

 
1.2.6. führt jugendsportliche und andere dem Wohl der Jugend dienende 

Veranstaltungen durch. 
 

 
1.3.     Grundsätze 
           Die DKBC-Jugend 

 
1.3.1   ist parteipolitisch neutral. Sie bekennt sich zur freiheitlichen,  

demokratischen Grundordnung und tritt für die Einhaltung der  
Menschenrecht und für die Grundsätze religiöser, rassischer und   
weltanschaulicher Toleranzen ein. Die DKBC-Jugend wendet sich 
explizit gegen Rassismus und Diskriminierung, insbesondere gegen 
antidemokratische, antiziganistische und antisemitische Tendenzen.  
Sie tritt durch angemessene Formen der Kinder- und Jugendarbeit 
und ihrer präventiven Arbeit jeglicher Art von Gewalt, 
Diskriminierung, Benachteiligung und Manipulation entgegen, 
unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller Art 
ist.                                      
 

1.3.2.  führt und verwaltet sich im Rahmen der Satzung und der erlassenen 
Ordnungen des DKBC selbständig und eigenverantwortlich. Sie 
entscheidet über die Verwendung der ihr vom DKBC zur Verfügung 
gestellten und sonst zugeflossenen Mittel selbst. 
 

1.3.3. ist den satzungsgemäßen Organen und Ausschüssen des DKBC   
verpflichtet und ist zur Kooperation und im Rahmen des Jugend-
rechts zur Beachtung der für den DKBC geltenden Satzung und 
Ordnungen verpflichtet. 

 
1.3.4.  Ist für die Veröffentlichung der Jugendseiten im Internet (DKBC- 

Homepage) verantwortlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Organe  
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Die Organe der DKBC-Jugend sind:  
 
2.1. die DKBC-Jugendkonferenz 
 
2.2.  die DKBC-Jugendversammlung 
 
2.3. der DKBC-Jugendvorstand 
 

3. DKBC-Jugendkonferenz 

3.1.  Die DKBC-Jugendkonferenz ist das oberste Organ der  
  DKBC-Jugend und besteht aus:  

 
3.1.1. dem DKBC-Jugendvorstand. 

 
3.1.2. den Landesjugendfachwarten oder deren Vertreter.  
 
3.1.3. den Delegierten der Landesverbänden. 

 
3.2. Die Aufgaben der DKBC-Jugendkonferenz sind insbesondere: 

 
3.2.1. die Beratung und Beschlussfassung in grundsätzlichen 

Angelegenheiten der Jugendarbeit. 
 

3.2.2. die Beschlussfassung über die Anträge an die DKB-Jugend, die 
Classic-Konferenz bzw. Jahresversammlung und an die DKB-
Jugendkonferenz. 

 
3.2.3. die Entgegennahme der Berichte des DKBC-Jugendvorstandes und 

Aussprache darüber. 
 
3.2.4. die Entlastung des DKBC-Jugendvorstandes. 
 
3.2.5. die Wahl des DKBC-Jugendvorstandes. 
 
3.2.6. die Beratung und Verabschiedung des Jugendetats zur Weiterleitung 

an den DKBC. 
 
3.2.7 Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit des Jugendvorstandes. 
 
3.3. Die ordentliche DKBC-Jugendkonferenz tritt alle drei Jahre und 

spätestens drei Monate vor der DKBC-Classic-Konferenz 
zusammen. Sie wird vom Vorsitzenden der DKBC-Jugend 
einberufen und geleitet. Die Einladung muss schriftlich oder in 
geeigneter Textform unter Bekanntgabe von Ort, Uhrzeit und der 
vorläufiger Tagesordnung mit einer Frist von vier Wochen ergehen. 
Die Einladung ist gleichzeitig der Geschäftsstelle des DKBC zur 
Kenntnisnahme vorzulegen. Soweit schriftlich eingeladen wird, 
beginnt die Frist mit dem auf der Absendung des 
Einladungsschreibens, folgenden Tag. Die Anträge und Berichte des 
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DKBC-Jugendvorstandes sind der Geschäftsstelle des DKBC und 
den Mitgliedern der DKBC-Jugendkonferenz spätestens vier Wochen 
vor dem Tagungstermin zuzusenden. 
 

3.4. Anträge zur DKBC-Jugendkonferenz können nur von den 
Jugendgremien der Landesfachverbände und vom DKBC-
Jugendvorstand gestellt werden. Sie sind dem Vorsitzenden der 
DKBC-Jugend spätestens acht Wochen vor der DKBC-
Jugendkonferenz vorzulegen. Im Übrigen und zur Behandlung von 
Dringlichkeitsanträgen gilt die Geschäftsordnung des DKBC.  

 
3.5. Von den Jugendkonferenzen sind Protokolle anzufertigen die vom 

Jugendvorstand und vom Protokollführer zu unterschreiben sind. 
 
3.6. Auf Antrag von mindestens fünf Landesverbänden oder der 

Gesamtheit des DKBC-Jugendvorstandes, mit Einwilligung des 
Präsidiums des DKBC ist  eine außerordentliche DKBC-Jugend-
konferenz einzuberufen. 
 

3.7. Eine außerordentliche Jugendkonferenz ist einzuberufen, wenn sich 
der DKBC-Jugendvorstand vorzeitig auflöst. 
 

4. Jugendversammlung der DKBC-Jugend 
 

Der Jahresversammlung obliegt die Wahrnehmung der Aufgaben der 
DKBC-Jugendkonferenz mit Ausnahme von Neuwahlen. 
Sie kann zwei Monate vor der Jahresversammlung des DKBC 
stattfinden, in den Jahren, in denen keine DKBC-Jugendkonferenz 
stattfindet. 

 
 
5. DKBC-Jugendvorstand 

 
5.1. Die Durchführung der Aufgaben der DKBC-Jugend in allen 

Bereichen der Jugendarbeit obliegt dem Jugendvorstand.  
Der DKBC-Jugendvorstand besteht aus: 
 

5.1.1. dem Vorsitzenden der DKBC-Jugend. 
 

5.1.2. dem stellvertretenden Vorsitzenden der DKBC-Jugend. 
 
5.1.3. dem Abteilungsleiter Sport der DKBC-Jugend. 
5.1.4. Jugendsprecher können berufen werden. 

 
 

5.2. Zur Erledigung seiner Aufgaben kann der DKBC-Jugendvorstand  
weitere nicht stimmberechtigte Referenten berufen. 
 
 

5.3. Scheidet der Vorsitzende während seiner dreijährigen Amtszeit aus, 
übernimmt der stellvertretende Vorsitzende die Aufgaben des 
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Vorsitzenden. Scheidet ein weiteres Mitglied des Jugendvorstandes 
innerhalb einer Wahlperiode aus, beruft der DKBC-Jugendvorstand  
ein kommissarisches Mitglied zur Übernahme der Aufgaben.  
Die Geschäftsstelle des DKBC ist hierüber unverzüglich zu 
unterrichten. 

 
5.4. Die Aufgaben des DKBC-Jugendvorstandes sind: 
 
5.4.1. die Wahrnehmung der Aufgaben der DKBC-Jugendkonferenz in den 

Jahren zwischen deren Zusammenkünften, mit Ausnahme der 
Änderung der DKBC-Jugendordnung und Neuwahlen. 
 

5.4.2. die Ausführung der Beschlüsse der DKBC-Jugendkonferenz oder der 
Jugendversammlung. 

 
5.4.3. die Planung und Durchführung von Jugend-Sportveranstaltungen im 

Rahmen der gültigen Sportordnung des DKB, DKBC und anderer der 
Jugend dienenden Veranstaltungen. 

 
5.4.4. Aufstellung des Haushaltsentwurfes der DKBC-Jugend. 
 
5.4.5. Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Referenten des DKBC. 
 
5.4.6. Sitzungen des DKBC-Jugendvorstandes finden mindestens einmal 

im Jahr statt. Der Vorsitzende lädt dazu schriftlich ein und leitet die 
Sitzungen. Die Einberufung von Informationssitzungen mit den 
Landesjugendfachwarten ist davon unberührt. 
 
 

6. Stimmrecht 
 

6.1. Stimmberechtigt bei der DKBC-Jugendkonferenz sind die Mitglieder 
des DKBC-Jugendvorstandes und die Landesjugendfachwarte oder 
deren Vertreter mit jeweils einer nicht übertragbaren Stimme, sowie 
die Delegierten der Mitglieder des DKBC mit einer Stimme, je 
angefangener 300 jugendlicher Mitglieder. 
Die ordnungsgemäß einberufene DKBC-Jugendkonferenz ist ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Delegierten 
beschlussfähig. 
 

6.2. Alle Versammlungsteilnehmer haben sich als Delegierte 
auszuweisen. Für die sorgfältige und verantwortliche Prüfung der 
Stimmberechtigung der teilnehmenden Vertreter hat der  
Versammlungsleiter der DKBC-Jugend vor Beginn der Versammlung  
zu sorgen. 
  

6.3.   Den Landesverbänden ist es gestattet, dem Landesjugendfachwart     
  oder einem Delegierten seines Verbandes alle Delegiertenstimmen   

zur einheitlichen Stimmabgabe zu übertragen. Mitglieder der DKBC-
Jugend mit Doppel- oder Mehrfachfunktion  haben nur ein 
Stimmrecht. 
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6.4. Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein 
Antrag abgelehnt. Eine Wahl kann durch offene Abstimmung mit 
Handzeichen erfolgen, wenn nicht geheime Wahl im Vorfeld 
beantragt wurde. Bei Stimmengleichheit mehrerer Kandidaten sind 
Stichwahlen bis zur Entscheidung durchzuführen. Abwesende 
können gewählt werden, wenn sie vorher ihre Bereitwilligkeit, das 
Amt zu übernehmen, schriftlich erklärt haben. 

 
6.5. Die Kosten der Landesjugendfachwarte oder deren Vertreter, sowie 

der Delegierten der Landesverbände, die durch die Teilnahme an 
einer ordentlichen oder außerordentlichen DKBC-Jugendkonferenz  
oder einer Jugendversammlung entstehen, tragen die 
Landesverbände selbst, im Übrigen die DKBC-Jugend. 
 

7. Wahlen 
 
7.1. Die Amtszeit des Vorsitzenden der DKBC-Jugend und seines 

Stellvertreters richtet sich nach den Wahlperioden des Präsidiums 
des DKBC. Die Amtszeit des Abteilungsleiter Sport der DKBC-
Jugend endet mit der Neuwahl.  
 

7.2. Wählbar ist, wer als Mitglied dem DKBC angehört und das  
18. Lebensjahr vollendet hat. Wiederwahlen sind möglich. 
 

7.3. Für die Durchführung der Wahlen gilt die Geschäftsordnung des 
DKBC. 
 
 

8. Vertretung 
 
Die DKBC-Jugend wird vom Vorstand der DKBC-Jugend vertreten.     
Der Vorsitzende vertritt die DKBC-Jugend im DKBC-Präsidium und   
in den Jugendgremien des DKB. Im Verhinderungsfall wird der  
Vorsitzende durch den stellvertretenden Vorsitzenden der DKBC-
Jugend vertreten. 

 
 

9. Geltungsbereich 
 

     Die Jugendordnung des DKBC regelt die Durchführung der 
Jugendarbeit auf der Ebene des DKBC.  

 
 

10. Inkrafttreten 
 

Die Neufassung der Jugendordnung des DKBC wird mit    
Beschlussfassung durch die DKBC-Jugendkonferenz vom  

     05. Dezember 2015 wirksam und tritt mit der Verabschiedung  
durch die Classic-Konferenz vom 02. April 2016 in Kraft.  










































